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Männern aus Politik, Fachkreisen und Verwaltung war die hervorragende
Bolle der Meliorationen bei der Bationalisierung der bäuerlichen Arbeit
zu beleuchten. Der ständig zunehmende Arbeitskräftemangel in der
Landwirtschaft gab jenen recht, welche durch Güterzusammenlegungen,
Erschließungen und Vereinfachung der Hofarbeiten, Alpverbesserungen
usw. Arbeitseinsparungen anstrebten.

Besonderes Verständnis bewies Kulturingenieur Meyer auch den
Berggebieten gegenüber. Diesen vermittelt das Meliorationswesen ja Werke,
welche in den günstiger gelegenen Zonen des Landes längst zur
Selbstverständlichkeit gehören. Verbindungsstraßen, Wasser- und Stromversorgungen,

zweckmäßige Alpgebäude gehören dazu. Hier, wo das Technische
oft ans Soziale grenzt, zeigten sich die menschlichen Eigenschaften des
Chefs in hervorragendem Maße.

Zahlen vermögen dem Wirken des Mannes nicht gerecht zu werden.
Was aber in seiner Amtszeit seitens des Bundes an Krediten zur
Verfügung gestellt wurde, spricht für das Vertrauen, das er genoß. Was
anderseits nicht übersehen werden darf, sind die besondern administrativen
Großleistungen, welche sich im eidgenössischen Dienst umreißen lassen
als Einflußnahme auf die Landwirtschaftsgesetzgebung, entscheidende
Beteiligung an der bundesrätlichen Bodenverbesserungsverordnung,
Redaktion der Botschaften für Großunternehmen, wie insbesondere für die
Melioration der Linthebene u. a. m.

Mit Herrn Meyer scheidet ein Chef des Eidgenössischen Meliorationsamtes,

der vorzügliche Arbeit in einer übergroßen Bescheidenheit und
Zurückgezogenheit leistete. Äußerlichkeiten waren ihm eh und je fremd,
ja peinlich. Gewissenhafte Pflichterfüllung ging immer vor und galt mehr
als jeglicher Schein. Deshalb wird Herr Meyer, wo immer er im nun
anbrechenden Pensionierungsalter Fachkollegen und Freunde treffen wird,
gerade um seiner menschlichen Qualitäten willen stets gerne gesehen sein.

Sil.

Mitteilung der Redaktion

Damit die Zeitschrift in Zukunft wieder pünktlich am 15. jeden Monats
erscheinen kann, sieht sich die Redaktion gezwungen, den folgenden
Terminplan einzuführen:

Größere Manuskripte
(Artikel mit vielen Formeln oder Abbildungen,
umfangreiche Protokolle) : beim Fachredaktor am 5. des Vormonats
(ohne Gewähr für Erscheinen in der folgenden
Nummer)

Kleinere Manuskripte
(Einladungen, Nekrologe, Buchbesprechungen,
kleinere Protokolle): beim Chefredaktor am 17. des Vormonats
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